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Frage Nummer 19 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Jürgen 
Mistol 
(BÜNDNIS 
90/DIE GRÜ-
NEN) 

Ich frage die Staatsregierung, inwiefern haben sich zeitlicher 
Horizont und Umfang inklusive des vorgesehenen barriere-
freien Ausbaus von Bahnstationen bei der geplanten General- 
sanierung des Bahn-Hochleistungskorridors zwischen Nürn-
berg-Regensburg nach Kenntnis der Staatsregierung gegen-
über den ursprünglichen Planungen verändert (Änderungen 
bitte aufschlüsseln) und wie stellt die Staatsregierung im Fall 
veränderter Planung eine frühzeitige Informationsweitergabe 
an die betroffenen Eisenbahnverkehrsunternehmen sicher? 

Antwort des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 

Die Zuständigkeit für die Sanierung der Hochleistungskorridore liegt beim Bund und 
der bundeseigenen DB InfraGO AG. Informationen der DB InfraGO AG über Ände-
rungen des zeitlichen Horizonts oder des Umfangs bei der geplanten Generalsan-
ierung Nürnberg – Regensburg liegen der Staatsregierung nicht vor. 

Die DB InfraGO AG informiert ihre Kunden in regelmäßigen Bau- und Informations-
dialogen. 

 


